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63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §12 Abs2 Z1 lita idF 2004/I/176;

Rechtssatz

Dies (Selbst wenn im Wege der Ausgliederung auf sondergesetzlicher Basis eine Gesellschaft mit eigener

Rechtspersönlichkeit entstanden ist, liegt eine Gebietskörperschaft im Sinne dieser Ausführungen nicht vor.) gilt selbst

dann, wenn es sich um Gesellschaften des Privatrechts handelt, die im Alleineigentum einer (inländischen)

Gebietskörperschaft stehen oder um juristische Personen öAentlichen Rechts, die im ausschließlichen Ingerenzbereich

einer (inländischen) Gebietskörperschaft liegen. Festzuhalten ist diesbezüglich allerdings auch, dass es nach dem

insofern klaren Wortlaut des § 12 Abs. 2 Z. 1 lit. a GehG nicht darauf ankommt, wo die betreAende BESCHÄFTIGUNG

erfolgte, sondern darauf, ob ein DIENSTVERHÄLTNIS zu einer Gebietskörperschaft vorliegt; auch öAentlich Bedienstete

einer Gebietskörperschaft, die etwa einer ausgegliederten Einrichtung zur Dienstleistung zugewiesen sind, sind daher -

wenn und solange sie im Dienstverhältnis zu der Gebietskörperschaft stehen - von dieser Bestimmung erfasst.
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